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Stadtpräsidentin 

Anna-Katharina Schättiger 

Neues Rathaus 

 

24534 Neumünster 

 

 

Anfrage 

Hunde auf Kinderspielplatz im Tierpark Neumünster 

 

 

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, 

ich bitte um Beantwortung der folgenden Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

   

 

Bernd Delfs, Ratsherr 

 

Anfrage 

 

 
Hunde dürfen laut Hundegesetz Schleswig-Holstein § 3(3) nicht auf Kinderspielplätze. 

Bei meiner mündlichen Frage an die Direktorin des Tierparks Neumünster, warum auf dem Spielplatz 

des Tierparks Hunde sind, bekam ich zur Antwort „Hunde sind Mitglied der Familie und daher ist es 

erlaubt“. 
Daraus ergeben sich mir folgende Fragen: 

1. Trifft es zu, dass im Tierpark Neumünster Hunde auf dem Kinderspielplatz erlaubt sind? 

2. Wer hat diese Erlaubnis auf welcher Grundlage erteilt? 

3. Sollte es erlaubt sein, welche Auflagen auch hinsichtlich Gesundheitsgefahren für Kinder gibt 

es und wie werden die Auflagen kontrolliert? 

4. Sollte es auf dem Spielplatz ein Hundeverbot geben, wie wird die Einhaltung kontrolliert? 

 






